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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.03.1937

Norm

ABGB §923

Rechtssatz

Der Vertragsteil, der sich zur Abgabe von Erklärungen, insbesondere über die Bescha4enheit der verkauften Sache,

eines anderen bedient, haftet für die Erklärungen seines Stellvertreters, mag es sich auch den endgültigen Abschluß

des Vertrages vorbehalten haben.
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